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f\ Auszug aus dem Katasterkartenwerk n
*

r
<

Ausschnitt aus der Flurkarte NV 45-40,19
t

Maßstab 1 : 10001.

t

Gemarkung Dinkels'bühl
Vergrößerung aus 1 : (Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet)

Die Erstellung von Auszügen aus dem Katasterkartenwerk ist der das Ka-
taster führenden Behörde vorbehalten (Art. 11 Abs. 4 VermKatG). r

N Vervielfältigungen (kopiert bzw. digitalisiert und EDV-gespetchert) nur für
ib

f

den eigenen Bedarf. Weitergabe an Dritte nicht erlaubt.

In der Darstellung der Grenzen ko^nen,^ver^nd^erun9en._bel_uc1^'»

sichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch übernommen sind.
Der Giebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.

N Lang gestrichene Grenzen,sind aus, der Flurkarte 1 : 5000^oder
1 :25ÖÖ übertragen und zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.4
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